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Amtsblatt 
des Landkreises Altötting 

__________________________________________________________________________________ 

2026            Freitag, 24. April 2026              Nr. 17 
__________________________________________________________________________________ 

 

I n h a l t 
 
 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und des Gesetzes über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Az. 22-824.2/4-May-06/25 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 

Vorhaben der Bioenergie Mayer GbR; Standort: Oberleiten 2, 84559 Kirchweidach  

Wesentliche Änderung der bestehenden Biogasanlage insbesondere durch Errichtung 

und Betrieb einer Biogasaufbereitungsanlage auf dem Grundstück mit der Flur-Nr. 666 

der Gemarkung Kirchweidach 

 

Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 UVPG 

Die Bioenergie Mayer GbR beabsichtigt die wesentliche Änderung der bestehenden 

Biogasanlage durch die Errichtung und den Betrieb eines Tragluftdaches auf dem 

bestehenden Endlager 1, Errichtung und den Betrieb einer Biogasaufbereitungsanlage, die 

Errichtung und Betrieb einer CO2-Leitung und die Stilllegung des BHKW-Modul 2. 

Für das Vorhaben wurde beim Landratsamt Altötting eine immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG i. V. m. §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 der Verordnung über 

genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) und Nr. 1.16 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV 

beantragt. 
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Im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens wurde gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 und § 

7 Abs. 1 UVPG i. V. m. Nr. 1.11.2.1 der Anlage 1 zum UVPG eine allgemeine Vorprüfung 

des Einzelfalls vorgenommen. Die überschlägige Prüfung anhand der Kriterien nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 UVPG i. V. m. der Anlage 3 zum UVPG hat ergeben, dass das Vorhaben keine 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt haben kann, die zu berücksichtigen 

wären (§ 7 Abs. 1 Satz 3 UVPG). Insbesondere ergeben sich durch den erweiterten Betrieb 

der Biogasanlage der Bioenergie Mayer GbR keine erheblich nachteiligen 

Umweltauswirkungen hinsichtlich der Bereiche Luftreinhaltung, Lärmschutz, Abfallrecht, 

Anlagensicherheit, Naturschutz, Bodenschutz, Forstrecht, Denkmalschutz und 

Gewässerschutz. Demnach ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das genannte Vorhaben nicht erforderlich.  

Diese Feststellung, die nicht selbständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG), wird hiermit 

nach § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gegeben. 

Der Bericht über diese allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ist der Öffentlichkeit nach den 

Bestimmungen des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) zugänglich zu 

machen. Insbesondere kann er jeweils während der Dienststunden im Landratsamt Altötting, 

Bahnhofstraße 13 (Sparkassengebäude), Zimmer-Nr. S109 (1. Stock), 84503 Altötting, 

eingesehen werden.  

Hinweis: Um vorherige telefonische Terminvereinbarung (Tel. 08671/502-724) wird gebeten. 

Landratsamt Altötting  

Altötting, 20.04.2026 

 

Hunseder 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 
 
An Herr Alen Mahmutović zuletzt bekannte Anschrift: Stölzl 36, 84508 Burgkirchen a.d.Alz 
ist am 22.04.2026 unter dem Aktenzeichen SG16 / BA /VA ein Bescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid konnte nicht zugestellt werden, da der Betroffene unbekannt verzogen ist oder 
seine Erreichbarkeit nicht hergestellt worden ist. 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes wird der Bescheid daher öffentlich zugestellt. Er gilt gem. Art. 41 
BayVwVfG i. V.m. Art. 15 Abs. 2 VwZVG zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid zu den üblichen Sprechzeiten im Zimmer E.19 des 
Landratsamtes Altötting, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting in Empfang nehmen. 
 
Altötting, 22.04.2026 
Landratsamt Altötting 
Sachgebiet 16 
 
KFZ-Zulassungsbehörde 
Angelika Brandstätter  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 
 
An Herr Ion-Marius Căldăraș zuletzt bekannte Anschrift: Trostberger Str. 27, 84503 
Altötting ist am 22.04.2026 unter dem Aktenzeichen SG16 / AÖ-BK113 /BA /VA ein Bescheid 
erlassen worden. 
 
Der Bescheid konnte nicht zugestellt werden, da der Betroffene unbekannt verzogen ist oder 
seine Erreichbarkeit nicht hergestellt worden ist. 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes wird der Bescheid daher öffentlich zugestellt. Er gilt gem. Art. 41 
BayVwVfG i. V.m. Art. 15 Abs. 2 VwZVG zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid zu den üblichen Sprechzeiten im Zimmer E.19 des 
Landratsamtes Altötting, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting in Empfang nehmen. 
 
Altötting, 22.04.2026 
Landratsamt Altötting 
 
Sachgebiet 16 
KFZ-Zulassungsbehörde 
Angelika Brandstätter  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 
 
An Herr Ion-Marius Căldăraș zuletzt bekannte Anschrift: Trostberger Str. 27, 84503 
Altötting ist am 22.04.2026 unter dem Aktenzeichen SG16 /AÖ-BS106 / BA /VA ein Bescheid 
erlassen worden. 
 
Der Bescheid konnte nicht zugestellt werden, da der Betroffene unbekannt verzogen ist oder 
seine Erreichbarkeit nicht hergestellt worden ist. 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes wird der Bescheid daher öffentlich zugestellt. Er gilt gem. Art. 41 
BayVwVfG i. V.m. Art. 15 Abs. 2 VwZVG zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid zu den üblichen Sprechzeiten im Zimmer E.19 des 
Landratsamtes Altötting, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting in Empfang nehmen. 
 
Altötting, 22.04.2026 
Landratsamt Altötting 
 
Sachgebiet 16 
KFZ-Zulassungsbehörde 
Angelika Brandstätter  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 
 
An Herr Ion-Marius Căldăraș zuletzt bekannte Anschrift: Trostberger Str. 27, 84503 
Altötting ist am 22.04.2026 unter dem Aktenzeichen SG16 / AÖ-ZK104 /BA /VA ein Bescheid 
erlassen worden. 
 
Der Bescheid konnte nicht zugestellt werden, da der Betroffene unbekannt verzogen ist oder 
seine Erreichbarkeit nicht hergestellt worden ist. 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes wird der Bescheid daher öffentlich zugestellt. Er gilt gem. Art. 41 
BayVwVfG i. V.m. Art. 15 Abs. 2 VwZVG zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid zu den üblichen Sprechzeiten im Zimmer E.19 des 
Landratsamtes Altötting, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting in Empfang nehmen. 
 
Altötting, 22.04.2026 
Landratsamt Altötting 
 
Sachgebiet 16 
KFZ-Zulassungsbehörde 
Angelika Brandstätter   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 
Erwin Schneider 

Landrat 
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